
Antragsversendung an: KVN, Vertragsärztliche Versorgung, Berliner Allee 22, 30175 Hannover 

Antrag gemäß der Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen 
nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von 
speziellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin 

Ort/e der Leistungserbringung, Hauptbetriebstätte sowie Nebenbetriebsstätten: 
(Hier sind alle Orte, an denen die beantragten Laborleistungen erbracht werden sollen, aufzuführen!) 

1. Antrags-
gegenstand

 Durch die KV  wurde bereits eine Genehmigung zur Ausführung
und Abrechnung von speziellen laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen erteilt und es wird
die Genehmigung in gleichem Umfang beantragt. Die Genehmigung ist beigefügt.

 Es wird die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von folgenden speziellen laboratori-
umsmedizinischen Untersuchungen aus den Abschnitten 32.3 bzw. 1.7 EBM beantragt:
(Hier sind explizit die Gebührenordnungspositionen (GOP) des EBM aufzuführen!)

GOP lt. EBM Untersuchungsverfahren/-methoden 

2. Fachliche
Befähigung

 Mit der Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung "Laboratoriumsmedizin" wird der
Nachweis zur fachlichen Befähigung für die Durchführung der Leistungen des Abschnitts 32.3
und entsprechender laboratoriumsmedizinischer Leistungen des Abschnitts 1.7 EBM sowie der
GOP 01763, 01767, 01769 und 19328 EBM erbracht.

oder 
 Mit der Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung „Mikrobiologie, Virologie und In-

fektionsepidemiologie“ wird der Nachweis zur fachlichen Befähigung für die Durchführung
mikroskopischer, biochemischer, immunologischer und molekularbiologischer Leistungen zum
Nachweis von Bakterien, Viren, Pilzen und anderen übertragbaren Agenzien des Abschnitts
32.3 (GOP 32172 bis 32187, 32459, 32460, 32560 bis 32853) und entsprechender laboratori-
umsmedizinischer Leistungen des Abschnitts 1.7 EBM sowie der GOP 01763, 01767, 01769
und 19328 EBM erbracht.

 Zulassung
 Ermächtigung
 Anstellung bei:

Genehmigung beantragt zum: 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 

Lebenslange Arztnummer (LANR) 

Betriebsstättennummer (BSNR)  
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Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen bzw. mit Bestehen des 
Kolloquiums erteilt werden. 

Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 

Datum / Unterschrift (bei angestelltem Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes bzw. des MVZ-Leiters / bei angestelltem 
Arzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft Unterschrift aller Mitglieder) / Stempel 

oder 
 Mit der Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung "Transfusionsmedizin" wird der

Nachweis zur fachlichen Befähigung für die Durchführung immungenetischer, immunhämatolo-
gischer und/oder infektionsimmunologischer Leistungen des Abschnitts 32.3 (GOP 32504,
32505, 32510, 32527, 32540 bis 32670, 32901 bis 32949) und entsprechender laboratoriums-
medizinischer Leistungen des Abschnitts 1.7 EBM einschließlich der Verträglichkeitsuntersu-
chungen an korpuskulären und plasmatischen Bestandteilen des Blutes sowie an blutbildenden
Zellen erbracht.

oder 
 Mit der Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung „Humangenetik“ wird der Nach-

weis zur fachlichen Befähigung gemäß Regelung im EBM für die Durchführung von Leistungen
der Abschnitte 32.3.14 und 32.3.15 EBM erbracht.

oder 
 Mit der Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung „Pathologie bzw. Neuropatho-

logie“ wird der Nachweis zur fachlichen Befähigung gemäß Regelung im EBM für die Durch-
führung von Leistungen nach den GOP 01763, 01767, 01769, 19328, 32825 und 32839 EBM
erbracht.

______________________________________________________________________________ 
Zulassung zum Kolloquium 

 Beim Führen einer nicht zuvor genannten Facharztbezeichnung wird der Nachweis zur
fachlichen Befähigung mit den beigefügten Zeugnissen eines zur jeweiligen Weiterbildung be-
fugten Arztes mit folgenden Angaben erbracht:
- Überblick über die in der Einrichtung, in der die Weiterbildung stattfand, angewandten la-

bormedizinischen Methoden und untersuchten Parameter
- Aufstellung der vom Antragsteller unter Anleitung erbrachten und selbständig durchgeführ-

ten Laboratoriumsuntersuchungen und die dafür jeweils aufgewendete Ausbildungszeit
- Nachweis über selbst durchgeführte Fehleranalyse- und Korrekturmaßnahmen.

und 
 Ein Konzept in Form einer kurzen schriftlichen Zusammenstellung zu den beantragten laborato-

riumsmedizinischen Untersuchungen mit den folgenden Inhalten ist beigefügt:
- ein Leistungsverzeichnis der durchgeführten Untersuchungsverfahren und der Untersu-

chungsmaterialien je Analyt
- Angaben zur räumlichen und technischen Ausstattung des geplanten/vorhandenen Labors
- Angaben zur geplanten/vorhandenen personellen Struktur des Labors.

3. Anforde-
rung an die
Einrichtung

Es ist bekannt, dass die Ausführung und Abrechnung laboratoriumsmedizinischer Untersuchun-
gen nur zulässig ist, wenn die Anforderungen der Rili-BÄK erfüllt sind. Das heißt insbesondere: 
- es wird ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagementsystem vorgehalten,
- die angewandten Verfahren und Analysen unterliegen einer kontinuierlichen internen Qua-

litätssicherung,
- die Leistungen werden von dafür nachweislich qualifizierten Personen durchgeführt und
- es erfolgt die externe Qualitätssicherung durch regelmäßige Teilnahme an Ringversuchen. 

4. Erklärun-
gen

Es wird bestätigt, dass der Teil 3 der Befunderhebung (Laboratoriumsmedizinische Analyse unter 
Bedingungen der Qualitätssicherung) nicht bezogen, sondern nach den Regeln der persönlichen 
Leistungserbringung selbst erbracht wird, vgl. § 25 Bundesmantelvertrag-Ärzte. 

Hiermit wird das Einverständnis dafür erklärt, dass die Laborkommission im Rahmen der Überprü-
fung der internen und externen Qualitätssicherung Einsicht in die Dokumente gemäß § 5 der Qua-
litätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor nehmen kann. 

Zudem wird das Einverständnis dafür abgegeben, dass die Laborkommission die Erfüllung der or-
ganisatorischen Anforderungen in der Einrichtung daraufhin überprüfen kann, ob sie den Bestim-
mungen der Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor entsprechen. 

Hinweis: Ohne diese Einverständniserklärungen kann die Genehmigung nicht erteilt werden; vgl. 
§ 6 Abs. 2 und 6 der Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor.
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Auszug aus der Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Erbringung von spezi-
ellen Untersuchungen der Laboratoriumsmedizin (Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor) 
 

§ 1 - Ziel und Inhalt 
Diese Vereinbarung ist eine Maßnahme zur Qualitätssicherung 
spezieller laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen. Die 
Vereinbarung regelt die allgemeinen Anforderungen an die 
fachliche Befähigung und die Organisation als Voraussetzung 
für die Ausführung und Abrechnung von speziellen laboratori-
umsmedizinischen Untersuchungen in der vertragsärztlichen 
Versorgung (Leistungen nach den Gebührenordnungspositio-
nen des Abschnitts 32.3 und entsprechender laboratoriumsme-
dizinischer Leistungen des Abschnitts 1.7 des Einheitlichen Be-
wertungsmaßstabes (EBM)). 

§ 2 - Genehmigung 
(1) Die Ausführung und Abrechnung von laboratoriumsmedizi-
nischen Untersuchungen nach dieser Vereinbarung im Rahmen 
der vertragsärztlichen Versorgung ist erst nach Erteilung der 
Genehmigung durch die Kassenärztliche Vereinigung zulässig. 
Die Genehmigung für beantragte Leistungen ist zu erteilen, 
wenn der Arzt die nachstehenden Voraussetzungen nach dieser 
Vereinbarung im Einzelnen erfüllt. 
(2) … 

§ 3 - Fachliche Befähigung 
(1) Die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrech-
nung von speziellen laboratoriumsmedizinischen Untersuchun-
gen gilt als nachgewiesen, wenn die folgenden Voraussetzun-
gen vorliegen und durch Zeugnisse und Bescheinigungen nach 
§ 6 Abs. 2 belegt werden: 
1. Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung "Arzt für 
Laboratoriumsmedizin" für die Durchführung und Abrechnung 
der Leistungen des Abschnitts 32.3 und entsprechender labora-
toriumsmedizinischer Leistungen des Abschnitts 1.7 EBM, 
2. Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung "Mikro-
biologie, Virologie und Infektionsepidemiologie" für die Durch-
führung und Abrechnung mikroskopischer, biochemischer, im-
munologischer und molekularbiologischer Leistungen zum 
Nachweis von Bakterien, Viren, Pilzen und anderen übertragba-
ren Agenzien des Abschnitts 32.3 und entsprechender labora-
toriumsmedizinischer Leistungen des Abschnitts 1.7 EBM, 
3. Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung "Trans-
fusionsmedizin" für die Durchführung und Abrechnung immun-
genetischer, immunhämatologischer und/oder infektionsimmu-
nologischer Leistungen des Abschnitts 32.3 und entsprechen-
der laboratoriumsmedizinischer Leistungen des Abschnitts 1.7 
EBM einschließlich der Verträglichkeitsuntersuchungen an kor-
puskulären und plasmatischen Bestandteilen des Blutes sowie 
an blutbildenden Zellen, 
4. Berechtigung zum Führen einer Facharztbezeichnung, für die 
im Einheitlichen Bewertungsmaßstab festgelegt ist, dass die 
fachliche Befähigung zur Erbringung von Leistungen aus Ab-
schnitt 32.3 und entsprechender laboratoriumsmedizinischer 
Leistungen des Abschnitts 1.7 EBM für Ärzte dieser Facharzt-
gruppe als nachgewiesen gilt (z.B. 11.1 Nr. 11 und 19.1 Nr. 4 
EBM), für die Durchführung und Abrechnung der jeweils ge-
nannten Leistungen des Abschnitts 32.3 des EBM 
5. Sofern bei einer Berechtigung nach Nummer 2 oder 3 ein 
mindestens 12-monatiger Weiterbildungsabschnitt im Gebiet 
Laboratoriumsmedizin abgeleistet und anerkannt wurde, gilt die 
fachliche Befähigung für in diesem Zeitraum erworbene und im 
Weiterbildungszeugnis bescheinigte Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten zur Durchführung mikroskopischer Untersu-
chungen, Funktions-, Gerinnungs-, klinisch-chemischer und im-
munologischer laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen 
ebenfalls als nachgewiesen. 
(2) Fachärzte, die die in Absatz 1 aufgeführten Voraussetzun-
gen nicht erfüllen und die eine Genehmigung zur Berechnung 
von Leistungen des Abschnitts 32.3 und entsprechender labo-
ratoriumsmedizinischer Leistungen des Abschnitts 1.7 EBM auf 
der Basis anderer als der in Absatz 1 Nr. 4 genannten Festle-
gungen des EBM beantragen, müssen für die Durchführung und 

Abrechnung der jeweils beantragten laboratoriumsmedizini-
schen Untersuchungen erfolgreich an einem Kolloquium (Fach-
gespräch) teilnehmen. Die Zulassung zum Kolloquium richtet 
sich nach § 6 Abs. 3. Gegenstand des Kolloquiums soll neben 
der Prüfung der fachlichen Befähigung insbesondere die Prü-
fung der Kenntnisse der Richtlinie der Bundesärztekammer zur 
Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchun-
gen (RiliBÄK) für laboratoriumsmedizinische Untersuchungen 
auf der Grundlage der schriftlichen Übersicht gemäß § 6 Abs. 3 
sein. Sind beantragte laboratoriumsmedizinische Leistungen 
expliziter Inhalt der definierten Untersuchungs- und Behand-
lungsverfahren der für den Antragssteller gültigen facharztspe-
zifischen Weiterbildungsordnung, bezieht sich das Kolloquium 
ausschließlich auf die Inhalte der RiliBÄK. 

§ 4 - Anforderungen an die Einrichtung 
Die Ausführung und Abrechnung laboratoriumsmedizinischer 
Untersuchungen gemäß § 1 ist nur zulässig, wenn die Anforde-
rungen der RiliBÄK erfüllt sind, d.h. insbesondere: 
1. ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagementsystem vorge-
halten wird, 
2. die angebotenen Verfahren und Analysen einer kontinuierli-
chen internen Qualitätssicherung unterliegen, 
3. die angebotenen Leistungen von dafür nachweislich qualifi-
zierten Personen durchgeführt werden und 
4. eine externe Qualitätssicherung durch regelmäßige Teil-
nahme an Ringversuchen erfolgt. 

§ 5 - Überprüfung der internen und externen  
Qualitätssicherung 

(1) Die Genehmigung gemäß § 2 wird mit der Auflage erteilt, 
dass der Arzt innerhalb von 12 Monaten Nachweise zum inter-
nen Qualitätsmanagement erbringt. Vorzulegen sind insbeson-
dere folgende Dokumente: 
1. Leistungsverzeichnis der durchgeführten Untersuchungsver-
fahren und der Untersuchungsmaterialien je Analyt, 
2. Organigramm der personellen Struktur und der Befugnisse in 
der Einrichtung im Zusammenhang mit Leistungen nach Nr. 1 
mit Angabe des/der für die jeweiligen Untersuchungsverfahren 
verantwortlichen Arztes/Ärzte, 
3. Verzeichnis der Untersuchungsverfahren, für die Unit-Use-
Reagenzien verwendet werden, 
4. Verzeichnis der Geräte unter Angabe des Namens, des Her-
stellers, der Typbezeichnung und Seriennummer sowie des 
Standorts, 
5. Verfahrensanweisung zur regelmäßigen Überwachung der 
Funktion der Geräte, der Reagenzien und der Analysensys-
teme, 
6. Verfahrensanweisung zur Präanalytik für die fachgerechte 
Entnahme und Behandlung, die Annahme bzw. Ablehnung, 
Kennzeichnung und Bearbeitung von Untersuchungsmaterial 
sowie die Berichtübermittlung. 
(2) Die Überprüfung der Ringversuchsteilnahme der laboratori-
umsmedizinischen Untersuchungen des Bereichs B1 nach der 
RiliBÄK richtet sich nach § 25 des Bundesmantelvertrags. 
(3) Die Kassenärztliche Vereinigung überprüft regelmäßig, ob 
die Anforderungen der RiliBÄK an die interne und externe Qua-
litätssicherung erfüllt werden. Sie fordert dafür pro Jahr von min-
destens 15% aller Ärzte, die Laborleistungen nach § 1 erbringen 
und abrechnen, Dokumentationen an. Aus der einzureichenden 
Dokumentation muss folgendes hervorgehen: 
1. Strukturierter Aufbau des QM-Handbuchs, 
2. Nachweise wann und wie die verwendeten Geräte selbst 
und/oder herstellerseitig gewartet werden (z.B. Gerätelogbuch), 
3. Nachweise über die Einarbeitung der Mitarbeiter in die Benut-
zung der jeweiligen Geräte und Untersuchungsverfahren, zur 
regelmäßigen Schulung und Fortbildung von Mitarbeitern im di-
rekten Zusammenhang mit den angebotenen Leistungen nach 
Absatz 1 Nr. 1, 
4. Aktuelles Organigramm der personellen Struktur und der 
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Befugnisse in der Einrichtung im Zusammenhang mit Leistun-
gen nach Absatz 1 Nr. 1 mit Angabe des/der für die jeweiligen 
Untersuchungsverfahren verantwortlichen Arztes/Ärzte, 
5. Nachweise, 
a) dass je quantitativem Untersuchungsverfahren arbeitstäglich 
mindestens 2 Kontrollprobeneinzelmessungen in unterschiedli-
cher Konzentration durchgeführt wurden einschließlich Bewer-
tung und 
b) dass eine monatliche Bewertung des quadratischen Mittel-
wertes der Messabweichungen (QMMA) dieser Untersuchungs-
verfahren durchgeführt wurde, 
6. Dokumentation des einrichtungsinternen Fehlermanage-
ments über die Korrekturmaßnahmen nach nicht bestandenen 
Ringversuchen und über die Ursachenklärung und Beseitigung 
bei Überschreitung der Fehlergrenzen der Kontrollprobenmes-
sungen und 
7. Gültige Ringversuchszertifikate zu den erbrachten Leistun-
gen. 
(4) Die KV kann für die Überprüfung der Nachweise nach Absatz 
3 Nr. 5 eine Auswahl aus den quantitativen Untersuchungsver-
fahren und den Überprüfungszeit-raum vorgeben. 
(5) Die Nachweise gemäß Absatz 1 und Absatz 3 gelten bei Vor-
lage einer gültigen Akkreditierungsurkunde gemäß DIN EN ISO 
15189 für die beantragten Leistungen als erfüllt. 
(6) Stellt die Qualitätssicherungskommission anhand der Über-
prüfung nach Absatz 3 fest, dass die Vorgaben der RiliBÄK nicht 
vollständig oder nicht angemessen ein-gehalten wurden, erfolgt 
eine schriftliche Mitteilung über die festgestellten Mängel und 
die Aufforderung, diese Mängel zu beseitigen und diejenigen 
Mängel, bei denen das nicht nachträglich möglich ist, zukünftig 
zu vermeiden. Die betreffenden Dokumentationen sind vom Arzt 
innerhalb von sechs Monaten der Kassenärztlichen Vereinigung 
zuzusenden. Werden die festgestellten Mängel nicht oder nicht 
vollständig beseitigt, wird der Arzt zu einem Kolloquium (ärztli-
ches Fachgespräch) geladen. Hat der Arzt an dem Kolloquium 
nicht teilgenommen oder war die Teilnahme an dem Kolloquium 
nicht erfolgreich, wird die Genehmigung zur Durchführung und 
Abrechnung der betreffenden Leistungen widerrufen. Beziehen 
sich die festgestellten Mängel auf Ringversuchszertifikate nach 
Absatz 3 Nr. 7, erfolgt eine schriftliche Mitteilung über die fest-
gestellten Mängel und die Aufforderung, sich unverzüglich zu 
einem Ringversuch zur Erlangung des fehlenden Zertifikats an-
zumelden. Die Anmeldung und das Ergebnis des Ringversuchs 
sind der Kassenärztlichen Vereinigung innerhalb von jeweils 
drei Monaten nachzuweisen. Hat der Arzt die Nachweise nicht 
erbracht oder war die Teilnahme an dem Ringversuch nicht er-
folgreich, wird der Arzt zu einem Kolloquium (ärztliches Fachge-
spräch) geladen. Hat der Arzt an dem Kolloquium nicht teilge-
nommen oder war die Teilnahme an dem Kolloquium nicht er-
folgreich, wird die Genehmigung zur Durchführung und Abrech-
nung der betreffenden Leistungen widerrufen. 
(7) Stellt die Qualitätssicherungskommission anhand einer Prü-
fung gemäß Absatz 3 fest, dass die Vorgaben der RiliBÄK ein-
gehalten wurden, erfolgt eine weitere Prüfung gemäß Absatz 3 
nach frühestens 5 Jahren. 

§ 6 - Genehmigungsverfahren 
(1) Anträge auf Genehmigung gemäß § 2 sind an die Kassen-
ärztliche Vereinigung zu richten. 
(2) Dem Antrag sind insbesondere beizufügen: 
1. Urkunde über die Berechtigung zum Führen einer Facharzt-
bezeichnung nach § 3, 
2. Einverständniserklärung des Arztes mit der Einsichtnahme 
der Kommission in Dokumente gemäß § 5, 
3. Aufstellung der beantragten Untersuchungsverfahren. 
(3) Für die Zulassung zum Kolloquium nach § 3 Abs. 2 sind 
Zeugnisse über den Erwerb eingehender Kenntnisse, Erfahrun-
gen und Fertigkeiten für die jeweils beantragte(n) laboratoriums-
medizinische(n) Untersuchung(en) vorzulegen, die 
1. von dem zur jeweiligen Weiterbildung befugten Arzt unter-
zeichnet sein müssen und 
2. insbesondere folgende Angaben enthalten sollen: 

a. Überblick über die in der Einrichtung, in der die Weiterbildung 
stattfand, angewandten labormedizinischen Methoden und un-
tersuchten Parameter, 
b. Aufstellung der vom Antragsteller unter Anleitung erbrachten 
und selbständig durchgeführten Laboratoriumsuntersuchungen 
und die dafür jeweils aufgewendete Ausbildungszeit, 
c. Nachweis über selbst durchgeführte Fehleranalyse- und Kor-
rekturmaßnahmen. 
3. Weiterhin ist ein Konzept in Form einer kurzen schriftlichen 
Zusammenstellung zu den beantragten laboratoriumsmedizini-
schen Untersuchungen mit den folgenden Inhalten einzu-
reichen: 
a. Leistungsverzeichnis der durchgeführten Untersuchungsver-
fahren und der Untersuchungsmaterialien je Analyt, 
b. Angaben zur räumlichen und technischen Ausstattung der 
geplanten Einrichtung 
c. Angaben zur geplanten personellen Struktur der Einrichtung. 
(4) Ärzte, die die Auflagen gemäß § 5 Abs. 1 nicht erfüllen, kön-
nen eine erneute Genehmigung frühestens nach Ablauf von 6 
Monaten beantragen. 
(5) Über die Anträge und über den Widerruf oder die Rück-
nahme einer erteilten Genehmigung entscheidet die Kassen-
ärztliche Vereinigung. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
1. aus den vorgelegten Zeugnissen und Bescheinigungen her-
vorgeht, dass die in § 3 genannten fachlichen Anforderungen 
erfüllt sind sowie 
2. der Arzt sich verpflichtet hat, die weiteren Anforderungen an 
die Leistungserbringung gemäß den §§ 4 und 5 zu erfüllen. 
(6) Die Kassenärztliche Vereinigung kann die zuständige Quali-
tätssicherungskommission beauftragen, die Erfüllung der orga-
nisatorischen Anforderungen in der Einrichtung daraufhin zu 
überprüfen, ob sie den Bestimmungen dieser Vereinbarung ent-
sprechen. Zusammensetzung und Aufgaben der Qualitätssiche-
rungskommission richten sich nach den Qualitätssicherungs-
Richtlinien der KBV gemäß § 75 Abs. 7 SGB V. In der Kommis-
sion soll mindestens ein Arzt mit der Berechtigung zum Führen 
der Facharztbezeichnung „Laboratoriumsmedizin“ vertreten 
sein. Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn der Arzt in seinem 
Antrag sein Einverständnis zur Durchführung einer solchen 
Überprüfung erklärt. 
(7) Bestehen trotz der vorgelegten Zeugnisse und Bescheini-
gungen begründete Zweifel an der fachlichen Befähigung von 
Ärzten nach § 3, so kann die Kassenärztliche Vereinigung die 
Genehmigung von der erfolgreichen Teilnahme an einem Kollo-
quium abhängig machen. Dasselbe gilt, wenn der antragstel-
lende Arzt im Vergleich zu dieser Vereinbarung eine abwei-
chende, aber gleichwertige Befähigung nachweist. 

 
Die Qualitätssicherungsvereinbarung Spezial-Labor kann 
unter www.kbv.de nachgelesen werden. 
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